
Input über das Web-
Portal

Anmeldung
Authentisierung 
(SuisseID, Pid, 
Bürgerkonto)

1. Der Bürger 
authentisiert sich 

2. Abruf des 
Verwaltungsvorgangs 

Umzug, Wegzug
Statusübersicht 

Prüfung der 
Authentifikation gemäss 

Möglichkeit der 
Gemeinde 
- SuisseID

- Bürgerkonto
- PID usw. 

Aufgrund der 
hinterlegten Daten wird 

die passende 
Eingabemaske 

aufgerufen

Eingabemaske erscheint: 
1 Schweizer
2 EU/EFTA

3 Drittländer

Der Bürger prüft seine 
eingegebenen Daten, und 
ergänzt diese Pflichtfelder:

- Neue Adresse
- Krankenversicherung
- Aktuelle Email und 

Mobilrufnummer
- Ermächtigung an 
Wegzugsgemeinde die 

Meldedaten inkl. 
Heimatschein an die 
Zuzugsgemeinde zu 

versenden

Sind nicht alle Daten 
eingegeben wird der 

Meldevorgang 
abgebrochen. 

Optional:
Meldung Adress-änderung 

an Dritte 
- Post

- Swisscom 
- Banken 

- Versicherungen

Online Payment

Die Meldegebühren von 
Weg- und Zuzugs-

gemeinde werden über 
e-payment bezahlt. 

Ohne Bezahlung 
der Gebühren 

Abbruch der Prozedur.

Am Schluss der Eingabe 
bestätigt der 

Meldepflichtige die 
Richtigkeit und 

Vollständigkeit der 
Daten.

Eingang des Vorganges 
bei der 

Wegzugsgemeinde

Ablauf
4.2.1

Bürger
4.2.2

Wegzugsgemeinde
4.2.3

Zuzugsgemeinde

4.2.1. Dateneingabe durch den Meldepflichtigen



Eingang des Vorganges 
bei der 

Wegzugsgemeinde

Der EWD prüft 
die mutierten 

und neu 
eingegebenen 

Daten

Die eingehenden Daten 
werden automatisch mit 

Infostar abgeglichen.

Die Mutation durchläuft 
einen automatischen 
Plausibiliserungstest.

(Phase 2)

Sind die Daten 
vollständig 

und korrekt?

Der EWD klärt 
Rückfragen per 

Telefon oder Mail 
mit dem 

Meldepflichtigen

Alle Daten sind vollständig 
und korrekt, jetzt werden 
die Daten in das Register 

aufgenommen. 

Eingang des Vorganges 
bei der Zuzugsgemeinde

Ja

Nein

Ablauf
4.2.1

Bürger
4.2.2

Wegzugsgemeinde
4.2.3

Zuzugsgemeinde

Daten werden gemäss 
eCH-0093 via Sedex 

übertragen, alle dann 
noch erforderlichen 
Dokumente werden 
elektronisch an die 

Zuzugsgemeinde per PDF 
verschickt. 

4.2.2. Datenbearbeitung durch die Wegzugsgemeinde



Eingang des Vorganges 
bei der Zuzugsgemeinde

Die 
Zuzugsgemeinde 

erhält von der 
Wegzugs-

gemeinde einen 
aktuellen 
geprüften 
Datensatz

Die Zuzugsgemeinde prüft 
die Zuzugsadresse und 

den gewünschten 
Meldestatus 

(Niedergelassener 
oder Aufenthalter)

Sind die Daten 
vollständig 

und korrekt?

Der EWD klärt 
Rückfragen per 

Telefon oder Mail 
mit dem 

Meldepflichtigen.

Alle Daten sind vollständig 
und korrekt, jetzt werden 
die Daten in das Register 

aufgenommen.
- Bestätigung des Zuzugs 
an die Wegzugsgemeinde
- Im Fall des Aufenthalts 

Mitteilung an die 
Niederlassungsgemeinde
- Adressmutation an die 
für die Zuzugsgemeinde 

zuständigen kommunalen 
und an die kantonalen 

Amtsstellen

Nein

Zuzugsgemeinde 
informiert die 

Wegzugsgemeinde das 
der Umzug abgeschlossen 

ist. 

Wegzugsgemeinde kann 
jetzt dem Bürger die 
definitive Bestätigung 

seines Umzuges ausstellen

Bürger erhält die definitive 
Bestätigung seines 

Umzuges.

Der Umzug/Wegzug ist 
jetzt abgeschlossen

Ablauf
4.2.1

Bürger
4.2.2

Wegzugsgemeinde
4.2.3

Zuzugsgemeinde

Meldung via Sedex 
gemäss eCH-0093 
Standard an die 

Wegzugsgemeinde

Ja

4.2.3. Datenbearbeitung durch die Zuzugsgemeinde


